
 

Stadt Leverkusen  Antrag Nr. 2021/1065 

Der Oberbürgermeister 
  

I/01-011-20-06-he 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 

03.11.2021 
Datum 

 

 

Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Betriebsausschuss Sportpark Le-
verkusen   

18.11.2021 Beratung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadt-
bezirk II   

23.11.2021 Beratung öffentlich 

Rat der Stadt Leverkusen   13.12.2021 Entscheidung öffentlich 

 

Betreff:  

Umbenennung des Fußballstadions an der Tannenbergstraße 
- Antrag der Fraktionen CDU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP vom 

30.09.2021 
- Stellungnahme der Verwaltung vom 03.11.2021 
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SPL - ha  03.11.2021 

Jana Hacke 
 86840-13 

 
 
 

01 
- über Herrn Stadtdirektor Adomat gez. Adomat 

- über Herrn Oberbürgermeister Richrath gez. Richrath 
 
 

 
Umbenennung des Fußballstadions an der Tannenbergstraße  

- Antrag der Fraktionen CDU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP vom 
30.09.2021 

- Antrag Nr. 2021/1065  

 
Der Sportpark Leverkusen (SPL) hat keine Einwände gegen den o. g. Antrag, die Sport-

platzanlage zu Ehren von Paul Janes umzubenennen. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Antragsteller ihr Vorhaben mit dem ansässigen Sportverein SC Leverkusen 
2017 e. V. besprochen haben und der Antrag vom Verein unterstützt wird.  

 
Aufgrund der Größe und Ausgestaltung der Anlage empfiehlt der SPL anstelle der Be-

zeichnung „Stadion“ die Verwendung des Begriffs „Sportanlage“ oder „Sportplatzanlage“ 
analog zur Heinrich-Lützenkirchen-Sportanlage in Leverkusen-Bürrig.  
 

Als Stadion wird i. d. R. eine große bauliche Anlage mit einem zentralen Spielfeld be-
zeichnet, in der sportliche Wettkämpfe ausgetragen werden. Rings um das Spielfeld 

befinden sich Tribünen, von denen aus Zuschauer das Geschehen beobachten können. 
Diese Struktur findet sich bei der in Rede stehenden Sportplatzanlage jedoch nicht.  
Abgesehen davon gibt es in Düsseldorf bereits ein „Paul-Janes-Stadion“. Auch vor die-

sem Hintergrund empfiehlt der SPL die Bezeichnung „Paul-Janes-Sportanlage“.  
 

Kosten, welche im Rahmen der Umbenennung anfallen, z. B. für Beschilderung oder 
Werbematerialien, werden vom SPL nicht übernommen.   
 

Sportpark Leverkusen  
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